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Beschluß der Verordnung wegen dem Laub- Heide- und ander
Streuwerksammlerr.

 5) O?« den Forsten, wo zur notdürftigen Streuung, Heide, Kahrenkraut, Simsen, Mooß ober
 .Schilfgras hinlänglich vorhanden ist, und hierzu verabreicht werden kann, hat das Laub,

 holen nirgends als nur in offenen Huten und auf besagte Weise statt, und geschiehtbaS Samm
 le« und Holen des FahreukrautS, Simmfeu, Mooses, Schilfgrases und dergleichen, auch a».
 ders nicht, als in den von dem Forstbedievten des Orts anzuweisenden vhnschadhaften Revieren
 und unter dessen genauesten Aufsicht, wie beym Laudhvlen festgesetzt ist. Die Sammlung der:

Heide hinqegen sollü. In denen bey jedesmaliger Holzbesichtigung oder sonstigen Waldbereisung auszusehenden
 Orten, wo kein junger AufwachS vorhanden, und welche zur Arthaftmachung vnd künftigen Be-
 faamung bestimmt sind, so viel thunlich bey feuchter Witterung und ehe der Saame davon reif 1

 wird, unter gleichmäsiger Aufsicht vorgenommen, mithin darzu eine hinlängliche Frist festgesetzt,
 und solche mit Bekanntmachung des Bezirks unter öffentlichem Glockevschlag angesagt, hrerbey

 «der dahin gesehen werden, daß die Heide gehörig ausgerupft und nicht ausgehackt werde, in,
dem letzteres nur alsdann, wann solche zum Ausrupfen zu stark, oder das Erdreich zu fest ist,

statt alles, wie gedacht, gesammleteS Streuzeug weder unter freyem Himmel liegen ge

 lassen, nock gleich in die Mistestätte, wie bisher vielfältig zur Ungebühr geschehen, geworfen,
sondern eS muß dasselbe sofort nach Haufe unter Dach, jedoch nicht r-ahe bey Schornsteine ge.

 irachr, und zur «vthdürftigen Streuung muerdas Vieh wirthschaftlich.gebraucht werden.D ' ' 8 . Aus.


